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I. Änderungssatzung 
 

zur Entgeltsatzung für den Gemeinderaum "Alte Schule" 
der Gemeinde Seth 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach 
Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 12.11.2001 
folgende I. Änderungssatzung zur Entgeltsatzung für den Gemeinderaum "Alte 
Schule" der Gemeinde Seth erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Abs.1 erhält folgende Fassung: 
 
Das Benutzungsentgelt beträgt je Veranstaltung: 
 
75,-- EURO 
 
90,-- EURO mit Küchennutzung 
 
Über Ausnahmen bezüglich der Gebührenhöhe entscheidet in begründeten 
Einzelfällen der Bürgermeister / die Bürgermeisterin. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese I. Änderungssatzung tritt mit dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag in 
Kraft. 
 
 
 
 
Seth, den 21. April 2011    ________________________ 
             Bürgermeister 



  

   

II. Änderungssatzung 
 

zur Entgeltsatzung für den Gemeinderaum "Alte Schule" 
der Gemeinde Seth 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.04.2011 folgende 
II. Änderungssatzung zur Entgeltsatzung für den Gemeinderaum "Alte Schule" der 
Gemeinde Seth erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Abs.1 erhält folgende Fassung: 
 
Das Benutzungsentgelt beträgt je Veranstaltung: 
 
90,-- EURO  
 
Über Ausnahmen bezüglich der Gebührenhöhe entscheidet in begründeten 
Einzelfällen der Bürgermeister / die Bürgermeisterin. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese II. Änderungssatzung tritt mit dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag in 
Kraft. 
 
 
 
 
Seth, den 28. April 2011     gez. Sönke Köneking 
     (L.S.)   Bürgermeister 


